
Kontaktadresse

St. Marien- und 
St. Annastiftskrankenhaus
Salzburger Straße 15
67067 Ludwigshafen am Rhein
Tel.: 0621-5501-0 (Zentrale)
Fax: 0621-5501-2568
www.st-marienkrankenhaus.de
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Beratung von Patienten, Eltern 
und Angehörigen

So erreichen Sie uns

Per E-Mail melden Sie sich bitte mit dem vollständig 
ausgefüllten Formular „Reservierung zu AHB“ an: 
reservierung@st-marienkrankenhaus.de
Alternativ können Sie uns das Formular auch per Fax 
senden: 0621-5702-2448 oder per Post an:

St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus
Sozialdienst Voranmeldung
Salzburger Straße 15
67067 Ludwigshafen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
0621-5501-2813.

Bitte melden Sie sich unverzüglich mit Ihrer ausgefüllten 
Reservierung bei uns. Die Bearbeitung der Reservierung 
nehmen wir spätestens 8 Wochen vor Ihrer OP vor. 
Sobald uns Ihre Daten vorliegen, kann die Reservierung 
bearbeitet werden und wir nehmen Kontakt zu Ihnen auf. 

Krankenhaussozialdienst



Sehr geehrte Patientinnen  
und Patienten, sehr geehrte  
Angehörige!

Wir möchten Sie dabei unterstützen Ihre nachstationäre 
Zeit optimal vorzubereiten. Unser Ziel ist es, eine kontinu-
ierliche und bedarfsgerechte Pflege und Versorgung auch 
nach der Entlassung aus dem Krankenhaus sicherzustellen.

Erkrankung und Klinikaufenthalt bedeuten für den Patienten 
und die Angehörigen häufig eine gravierende Veränderung 
der Lebenssituation. Die Mitarbeiterinnen des Kranken- 
haussozialdienstes unterstützen Sie bei persönlichen und 
sozialen Problemen, die aus der Erkrankung entstehen 
können und bieten Unterstützung bei der Klärung der  
individuellen Lebenssituation an.

Auch Eltern beraten wir in allen sozialen Angelegeheiten 
während und nach dem stationären und ambulanten 
Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen.

Der Krankenhaussozialdienst ergänzt die medizinische, 
pflegerische und therapeutische Behandlung und greift die 
familiären, beruflichen und wirtschaftlichen Belange des 
Patienten auf.

Ein wichtiger Teil unserer Tätigkeit ist es, gemeinsam mit 
dem Patienten oder den Angehörigen, die Entlassung aus 
dem Krankenhaus zu planen und zu koordinieren, sofern ein 
Unterstützungsbedarf besteht. Bitte zögern Sie nicht und 
nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Ebenso können Sie Ärzte 
und das Stationspersonal ansprechen, Ihr Anliegen wird 
dann an uns weitergeleitet.

Gerne beraten wir Sie im Rahmen unserer Sprechzeiten 
oder auf Ihrer Station. Wenden Sie sich vertrauensvoll an 
uns.

Team des Krankenhaussozialdienstes

Unsere Leistungen

•  Elektive Patienten bei Knie- oder Hüftgelenkersatz:  
 Das Team des Sozialdienstes unterstützt und berät bei  
 der geeigneten Wahl der Anschlussbehandlung (AHB)  
 sowie der Antragsstellung.

•  Beratung und Vermittlung in stationäre und teilstationäre  
 Einrichtungen (Pflegeheim, Hospiz, Kurzzeitpflege) und  
 damit verbundene Antragstellungen

•  Beratung und Einleitung medizinischer Rehabilitation
 (Anschlussheilbehandlung, onkologische Nachsorge- 
 maßnahmen, neurologische Frührehabilitation, etc.).

•  Beratung bei sozialrechtlichen Fragestellungen
 (Fragen zur Kranken-, Pflege-, Rentenversicherung,
 Schwerbehindertengesetz, etc.).

•  Beratung und Hilfe bei Fragen zu finanziellen  
 Ansprüchen.

•  Vermittlung von Kontakten zu Selbsthilfegruppen
 und Beratungsstellen.

•  Information und Beratung zur Vorsorgevollmacht, 
 gesetzlichen Betreuung und Patientenverfügung.

•  Beratung und Vermittlung von ambulanten Hilfen im
 häuslichen Bereich.

•  Vermittlung und Übergabe an ambulante Pflegedienste  
 und weitere Hilfsorganisationen.

• Hilfe bei der Antragstellung von Pflegegeld.

•  Hilfsmittelberatung und Versorgung mit Hilfsmitteln.

•  Beratung für Patienten mit Migrationshintergrund.

Rehabilitationsmaßnahme

Für viele Patienten ist eine Rehabilitationsmaßnahme 
sinnvoll. Bereits bei Ihrer Reservierung können Sie Ihre 
Wünschen für Ort und Einrichtung äußern (Radius von 
200 km). 

Wir beraten und unterstützen Sie bei der Wahl der 
Einrichtung und den nötigen Formalitäten.

Erwerbstätige
Antrag

Nichterwerbstätige
z.B. Rentner, Hausfrauen,

Kinder, Studenten
Antrag

Rentenversicherung
als Kostenträger

Krankenkasse
als Kostenträger

Klärung der
Zuständigkeit

Prüfung
durch den

medizinischen Dienst

Prüfung
durch den

medizinischen Dienst

Bewilligung
bei Ablehnung Nachfrage
bei der Krankenkasse zur

Kostenübernahme

Bewilligung
Ambulante oder stationäre

Rehabilitation

Einladung und Terminangabe durch die Reha-Einrichtung

Durchführung der Reha-Maßnahme

Volle Kostenübernahme 
Eigenbeteiligung: 10,00 € / Tag

(entsprechend den gesetzlichen Regelungen


